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rung gewinnt MOge ihm auch die Vollendung dieser un
schwierigen AuTIgabe vergönn SC1N. Grausem Su
an Cr 1 1 mM  $frO traordiınarı1ıo0 eg  1 oOrdını

d 11 80 (167 Rom 1935, AÄn LD catt ital.
Diese wertvolle Arbeift, die unNns leider verspätet ZUg1NnNg, hat ın

ihrem  ©! eil mit uUbDeraus reichem Literaturnachweis die ellung
der mittelalterlichen W1e der NeueTen Kanonisten, Moralisten und
Theologen ZUrFr rage der Möglichkeit der päpstlichen Delegation
eines HPriesters ZUr Erteilung der Diakonats- und Priesterweihe
untersucht. Die runeren AKanonisten veriraien in grober ahl die
Möglichkeit e1ner olchen Delegation, während die Moralısten und
Theologen zurückhaltender ach dem rienier Konzil wird
jedoch VON den Franziskanern und den esulten 1mM Gegensatz
den Dominikanern der Innocenz’ 111 VO 1489
mMels die Möglichkeit wenigstens IUr die Diakonatsweihe verireien.
Die 1911 Zzuerst veröffentlichte Bonitaz VO  — 400 brachte
dann in neuesier eit die rage der Delegation auch AA Priester-
weihe LeU iın 1uß Entsprechen der ellung ZUr Delegation der
Diakonatsweihe 1ST auch hier die Meinung gespalien. ze1g TUr
die Bonifaz erneut Qu(t, daß wirklich begründete Zweiftel

ihrer el N1ıC vorliegen. Schwieriger aber erscheint die
rage, ob die Deutung, die der g1bt, historisch richtig
1ST. Der aps g1bt den Äbten VOII ST. Ositha die Vollmacht: PTFO-
Tessis e1lusdem monaster11 m1nores ECHOTNMN subdiaconatus,
diaconatus eT presbyteratus ordines SLTAatiutils tempori1ibus conierre
libere ET licıte Daraus schlieBßt mit e1iner el Theologen, dal
das conierre die eigentliche Priesterweihe einschlieBßt Es SIC
aber dus anderen päpstlichen Äußerungen des Iest, daß
das conilerre besonders 1mM Zusammenhang mit anderen Weihen,
die der Betreitende selbst erieilen konnte, nicht nofwendig die
Möglichkei der pnersönlichen Ertfeilung er Weihen einschlieBt,
selbst WEeln S1C w1e iın der Boniftaz’ {} genannt
sind Das Wort wIird deutlich auch gebraucht Iur die jurisdiktio-
nelle Vollmacht, die Weihen erteilen lassen (vgl Capello,
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vorliegenden all diese eiziere Volimacht LIUTEr handelt, dürite
auch die Widerrufungsbulle Ol 1403 nahelegen, in der das Drivi-
leg zurückgenommen wIrd mI1T Rucksicht auTt das airona und die
1urisdictio Ordinarıia des OoOndoner 1SCHOIS Es wird sich daher
wohl 1I1IUr e1ine reıin jurisdiktionelle Angelegenheit gehandelt na-
ben Der Abt erhielt ursprünglich die Erlaubnis, enigegen den da-
mals üblichen allgemeinen kirchlichen Bestimmungen Sse1nNe nter-
gebenen ohne Erlaubnis des Diözesanbischoi{is weihen lassen.
Es ist Ja auch kaum verständlich, W1e der aps in einer damals
ausdrücklich untier den Kanonisten und Theologen umstrittenen
rage einer ohne welteres nachgegeben habe, die ın der
einen der umstritienen Richtungen lag, ohne daß Jahrhunderte hin-
durch auch LIUT eine Spur dieser doch schwerwiegenden Ogma-
tischen Tatsache bekannt geworden ist auch damals nicht den
reunden der AÄnsicht obschon die dUus anderen Gründen,
W1e die Widerrufung zeigt, Auifisehen erregte. Das Einz1ige, W as
uUNls hier noch weiterführen könnte, wäre einNne eingehende Untersu-
chung des Sprachgebrauches der eit.

Daher Ist der e1l der Arbeit, jedenfalls Tür die Delegation
ZUF Priesterweihe, Von mehr theoretischem Interesse untersucht
in ihm, WI1e der aps 1ne solche Delegation theologisch gesehen
überhaupt geben konnte Man kann diesen e1il aber auch unier
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der Annahme UNSeTer Erklärung der noch TUr wichtig
ansehen ZUrTr Untersuchung der rage dieser Delegationsmöglichkeit
auch in der Zukunfit Der historische e1l der Arbeit rec
Qqut herausgearbeitet, WI1C die beiden Ansichten der Möglichkeit
einer Delegation 1M wesentlichen zusammentallen mI1T der re
VO  am der ellung der bischöilichen Gewalt Ist S1e 1Ur1s divinı oder
omMm S1C VO Papst ?. Die nhänger der Delegationsvollmacht

Darauft bautamen natürlich VOINL der leizteren Ansicht her.
LUN seinen eil aut: Die eigentliche potfestas Ordinlis hat Bischo{tf
Ww1e Triesier gemeinsam, während der andere en die potfestia
iurisdicti1i0n1s, dem Bischo{i VO  S aps gegeben wird und un
Iur sich immer gegeben ist Er kann S1e aber usnahmsweise
eben als Jurisdiktionsvollmacht auch dem rlester geben, der
dann 1 Erfordernisse besitzt. Ich kann die Beweisiuhrung
aiur weniger glücklich iinden. Z71C nämlich die RO-
ordinationen eran. DIie der mittelalterlichen Wiederweihe
sind noch dunkel und andere durchaus wahrscheinliche a-
rungen liegen aliur VOT, daßb eine weitgehende Folgerung
daraus N1ıC gezogen werden kann Der eri mMe1INT, der aps
habe hier den häretischen und simonistischen Bischöfen die JUuFrLS-
diktion ZUr el entzogen. er sSe1 0S notwendig emn,
Wiederweihen vorzunehmen. Es könnte also Vo Bischoisamt die
Weihemöglichkeit geirenn werden. Dagegen aber spricht doch
deutlich die kirchliche DraxI1is etiwa Del der Untersuchung der anglı-
kanischen Weihen uberdem 1st ın keinem der e1iner Irul-
heren Reordination avon die Rede, da S1C geschah, weil der
aps die Jurisdiktion entzogen habe Von einem Entziehen „1mpli-
C‘t e sprechen, W1e LUL, ist historisch immerhin recht
schwier1g, Weliln WIr SONSLT VOI e1iner solchen Ansicht dus der eıt
nichts wWw1sSsen. Nan also VON einem möglichen eCc des
Papstes sprechen will, die Weihevaoallmacht TUr das Priestertum
einen Trl]1esier delegieren, dann wird Man das höchstens Liun
können, dalb INa  —_ die Weihevoallmacht den Bischöfifen 1ure di-
V1InNO zuspricht und mi1t dem caraciter episcopalis gegeben eın LäBt.
Dem aps wäare dann das Recht zuzusprechen, auch den r1esier
aut Trun einer VoO  —_ Christus ihm gegebenen Vollmacht ZU auber-
ordentlichen Stellverireier des ewigen Hohenpriestiers, der Ja 1M-
mMer der eigentliche Spender IsT- bevollmächtigen, wWw1e viel-
leicht Tur die Diakonatsweihe aut Grund der Bulle Innocenz’ 1IIL
kann, a  S diese eccht 1St TOLZ der Darlegungen des erl De-
stehen nämlich vorläufig aran begründete Zweifel, da gerade da-
als nach dem Urteil e1nes hervorragenden enners der Zeit,
WwW1e VO  — DPastor ISt, vielfach Bullen gefälscht wurden (Gesch.
Päpste L11 253) ‚Weisweller

Mikula, P De eSssen  1a S © MAatLerı.a cI1 orma SCPH->-
FA ME acramentl. UT, 80 (112 S:} Prag 1937, Czerny Kc —
AÄus dem 1Le des Buches ersiecht Nal kaum, eE1INeEe w1e

schwierige und lehrreiche Untersuchung einigen wesentlichen
Fragen des Ehesakramentes sich hier handelt bespricht
VOTL em die schweren Fragen des Entstehens des Sakramentes
Dei der späteren beiderseifigen Bekehrung der Ehegatten ZUuU hri-
Tentum ; der Sakramentalıtä der Ehe, WeNn 1Ur einer der Ehe-
gatien getauit ist; dıe Art des Zustandekommens des Sakramentes
beim 1NIrı der ond1c10, die beim Eheabschluß gemacht wurde.
lle 1ese Fragen werden auft Tun einiger Wäar exiremer un
er sSeltener inzeltTäalle DIS ZUrF Spitze getrieben. Dadurch aber
ergibt sich eutlic die Schwierigkeit, die Del einzelnen der DIis-


